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Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen für die Wahl  
des Bürgermeisters und des Rates der Gemeinde Steinhagen 

am 14. September 2025* 
 
Der Wahlausschuss der Gemeinde Steinhagen hat in seiner Sitzung am 04.12.2024 die Ein-
teilung des Wahlgebietes in 17 Wahlbezirke beschlossen. Die öffentliche Bekanntmachung 
der Einteilung der Wahlbezirke ist durch Aushang im Aushangkasten am Rathaus Steinha-
gen, Am Pulverbach 25, 33803 Steinhagen sowie Hinweis auf der gemeindlichen Homepage 
am 18.12.2024 erfolgt. Die Wahlbezirkseinteilung liegt im Wahlamt des Rathauses zu jeder-
manns Einsicht aus. 
 
Gemäß §§ 24 und 75b der Kommunalwahlordnung - KWahlO - vom 31.08.1993 (GV.NW. S. 
592, ber. S. 967), zuletzt geändert durch die 16. Verordnung zur Änderung der Kommunal-
wahlordnung vom 13. Februar 2025 (GV. NRW. S. 255), in Kraft getreten am 14. Februar 
2025, fordere ich hiermit zur Einreichung von Wahlvorschlägen für die Wahl des Bürgermeis-
ters und des Rates der Gemeinde Steinhagen auf. 
 
Für die Wahlvorschläge sind amtliche Vordrucke zu verwenden, die als pdf-Dokumente auf 
der Homepage der Gemeinde Steinhagen (www.steinhagen.de) unter der Rubrik Bürger & 
Gemeinde / Gemeinderat und Politik / Wahlen zur Verfügung stehen. Die Vordrucke werden 
ebenfalls von der Gemeinde Steinhagen, Wahlamt, Am Pulverbach 25, 33803 Steinhagen, 
während der allgemeinen Öffnungszeiten des Rathauses kostenlos herausgegeben. Das 
Wahlamt steht auch für weitere Auskünfte gerne zur Verfügung und ist unter der Rufnummer 
05204/997-110 zu erreichen. 
 
Auf die Bestimmungen der §§ 15 bis 17 sowie der §§ 46b bis 46e Kommunalwahlgesetz -
KWahlG und der §§ 25, 26 und 31 sowie § 75a und b KWahlO wird hingewiesen. 
 
 
1. Allgemeines 
 
1.1. Wahlvorschläge können von politischen Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grund-

gesetzes (Parteien), von mitgliedschaftlich organisierten Gruppen von Wahlberechtig-
ten (Wählergruppen) und von einzelnen Wahlberechtigten (Einzelbewerbern) einge-
reicht werden (§ 15 KWahlG). 

 
1.2. Als Bewerber einer Partei oder einer Wählergruppe kann in einem Wahlvorschlag nur 

benannt werden, wer in einer Mitglieder- oder Vertreterversammlung im Wahlgebiet 
hierzu gewählt worden ist. Kommt eine derartige Versammlung nicht zustande, so 
kann die Partei oder Wählergruppe ihre Bewerber in einer Versammlung von Wahlbe-
rechtigten aufstellen lassen. 

 
Staatsangehörige der anderen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union (Unionsbür-
ger), die in Deutschland wohnen, sind unter den gleichen Voraussetzungen wie Deut-
sche wählbar. 

  
Die Bewerber und die Vertreter für die Vertreterversammlungen sind in geheimer 
Wahl zu wählen. Entsprechendes gilt für die Festlegung der Reihenfolge der Bewer-
ber auf der Reserveliste und für die Bestimmung der Bewerber als Ersatzbewerber. 
Stimmberechtigt ist nur, wer am Tage des Zusammentritts der Versammlung im 
Wahlgebiet wahlberechtigt ist. 

 
 

http://www.steinhagen.de/
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Als Vertreter für eine Vertreterversammlung kann nur gewählt werden, wer am Tage 
des Zusammentritts der zur Wahl der Vertreter einberufenen Versammlung im Wahl-
gebiet wahlberechtigt ist. 
 
Die Bewerber für die Wahlbezirke sind frühestens nach der öffentlichen Bekanntma-
chung der Einteilung des Wahlgebietes in Wahlbezirke für die Kommunalwahlen zu 
wählen. 

 
Die in der Satzung der Partei oder Wählergruppe hierfür vorgesehene Stelle kann ge-
gen den Beschluss einer Mitglieder- oder Vertreterversammlung Einspruch erheben. 
Auf einen solchen Einspruch ist die Abstimmung zu wiederholen. Ihr Ergebnis ist end-
gültig. 

 
Das Nähere über die Einberufung und Beschlussfähigkeit der Mitglieder- oder Vertre-
terversammlung sowie über das Verfahren für die Wahl des Bewerbers regeln die 
Parteien und Wählergruppen durch Satzung. 

 
Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl des Bewerbers mit Angaben über 
Ort und Zeit der Versammlung, Form der Einladung, Zahl der erschienenen Mitglie-
der, Vertreter oder Wahlberechtigten und Ergebnis der Abstimmung ist mit dem Wahl-
vorschlag einzureichen. Hierbei haben der Leiter der Versammlung und zwei von der 
Versammlung bestimmte Teilnehmer gegenüber dem Wahlleiter an Eides statt zu ver-
sichern, dass die Wahl der Bewerber in geheimer Abstimmung erfolgt ist. Hinsichtlich 
der Reservelisten hat sich die Versicherung an Eides statt auch darauf zu erstrecken, 
dass die Festlegung der Reihenfolge der Bewerber und die Bestimmung der Ersatz-
bewerber in geheimer Abstimmung erfolgt sind. Der Wahlleiter ist zur Abnahme einer 
solchen Versicherung an Eides statt zuständig; er ist Behörde im Sinne des § 156 
Strafgesetzbuches. Die Beibringung einer Ausfertigung der Niederschrift und der Ver-
sicherung an Eides statt bis zum Ablauf der Einreichungsfrist ist Voraussetzung für 
das Vorliegen eines gültigen Wahlvorschlags (§ 17 KWahlG). 

 
1.3. lst die Partei oder Wählergruppe in der im Zeitpunkt der Wahlausschreibung laufen-

den Wahlperiode nicht ununterbrochen in der zu wählenden Vertretung, in der Vertre-
tung des zuständigen Kreises, im Landtag oder auf Grund eines Wahlvorschlages 
aus dem Land im Bundestag vertreten, so kann sie einen Wahlvorschlag nur einrei-
chen, wenn sie nachweist, dass sie einen nach demokratischen Grundsätzen gewähl-
ten Vorstand, eine schriftliche Satzung sowie ein Programm hat. Darüber hinaus ist 
der Nachweis zu erbringen, dass die Namen der Vorstandsmitglieder, die Satzung 
und das Programm auf geeignete Weise veröffentlicht sind; dies gilt nicht für Parteien, 
die die Unterlagen gemäß § 6 Absatz 3 Satz 1 Nr. 1 und 2, Absatz 4 des Parteienge-
setzes bis zum Zeitpunkt der Wahlausschreibung ordnungsgemäß, beim Bundes-
wahlleiter eingereicht haben (§ 15 Absatz 2 KWahlG). Welche Parteien, die auf Lan-
desebene organisiert sind, gemäß § 15 Absatz 2 Satz 2 KWahlG dem Bundeswahllei-
ter die Unterlagen eingereicht haben, und wo und bis zu welchem Zeitpunkt Anträge 
auf Bestätigung der ordnungsgemäßen Einreichung von Satzung und Programm von 
Parteien und Wählergruppen eingereicht werden können, wurde mit der Bekanntma-
chung des Ministeriums des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen vom 10. Februar 
2025 bekanntgegeben. 

  
1.4. Wählergruppen, die nach § 2 Absatz 1 Wählergruppentransparenzgesetz (WählG 

TranspG) vom 25. März 2022 (GV. NRW. S. 412) in der jeweils geltenden Fassung 
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zur Rechenschaftslegung verpflichtet sind, können gemäß§ 15 a Absatz 1 KWahlG 
einen Wahlvorschlag nur einreichen, wenn sie ihm die Bescheinigungen beiliegt, die 
ihr der Präsident des Landtags nach § 4 Absatz 2 WählGTranspG über die Vorlage 
ihrer Rechenschaftsberichte für die letzten zwei abgeschlossenen Rechnungsjahre 
erteilt hat. Soweit die Frist zur Einreichung des Rechenschaftsberichts nach § 4 Ab-
satz 1 WählGTranspG zum Zeitpunkt der Einreichung des Wahlvorschlags noch nicht 
abgelaufen ist, ist für das letzte abgeschlossene Rechnungsjahr die Vorlage einer Er-
klärung nach § 15 Absatz 2 KWahlG ausreichend, aus der sich ergibt, ob und in wel-
cher Gesamthöhe sie in den vorangehenden zwölf Monaten Zuwendungen erhalten 
hat. Die Erklärung nach § 15 a Absatz 2 KWahlG ist von der im Wahlgebiet zum Zeit-
punkt der Abgabe der Erklärung zuständigen Leitung der Wählergruppe zu unter-
zeichnen und soll nach dem Muster der Anlage 27 zur KWahlO eingereicht werden. 

 
Wählergruppen, die nicht zur Rechenschaftslegung nach § 2 Absatz 1 WählG-
TranspG verpflichtet sind, haben dem Wahlvorschlag eine Erklärung nach § 15 a Ab-
satz 2 KWahlG beizufügen, aus der sich ergibt, ob und in welcher Gesamthöhe sie in 
den vergangenen zwölf Monaten Zuwendungen erhalten haben. Die Erklärung nach 
§ 15 a Absatz 2 KWahlG ist von der im Wahlgebiet zum Zeitpunkt der Abgabe der Er-
klärung zuständigen Leitung der Wählergruppe zu unterzeichnen und soll nach dem 
Muster der Anlage 27 zur KWahlO eingereicht werden. 

 
Erhält eine Wählergruppe nach Einreichung eines Wahlvorschlags bis zum Zeit 
punkt der Wahl eine Zuwendung, die die Bedingungen gemäß § 2 Absatz 2 Satz 4 
WählGTranspG erfüllt, teilt sie dies dem Wahlleiter unter Angabe des Namens und 
der Anschrift des Zuwenders sowie der Gesamthöhe der Zuwendung unverzüglich 
mit. Die Erklärung ist von der im Wahlgebiet zum Zeitpunkt der Abgabe der Erklärung 
zuständigen Leitung der Wählergruppe zu unterzeichnen und soll nach dem Muster 
der Anlage 28 zur KWahlO eingereicht werden. 

 
Reicht eine Wählergruppe mehrere Wahlvorschläge im Wahlgebiet ein, so brauchen 
diese Nachweise nur einmal eingebracht zu werden. 

 
Für Einzelbewerber beschränken sich die vorgenannten Mitteilungspflichten gemäß 
§ 15 a Absatz 7 KWahlG i.V.m. § 26 Absatz 5b und 5c KWahlO sowie § 75 b Absatz 
5 KWahlO auf die Angaben über Zuwendungen, die der Einzelbewerber zum Zwecke 
seiner Bewerbung und Wahlkampfführung von Dritten erhalten hat. 

 
 
 
2. Wahlvorschläge für das Amt des Bürgermeisters 
 
2.1. Der Wahlvorschlag für das Amt des Bürgermeisters soll nach dem Muster der An 

lage 11d zur KWahlO eingereicht werden. Er muss enthalten: 
 

 Name und ggfls. die Kurzbezeichnung der Partei oder Wählergruppe, die den 
Wahlvorschlag einreicht; andere Wahlvorschläge können auch durch ein Kenn-
wort des Wahlvorschlagsträgers gekennzeichnet werden. 

  

 Familienname, Vornamen, Beruf, Geburtsdatum, Geburtsort, Anschrift (Haupt-
wohnung), E-Mail-Adresse, Telefonnummer sowie Staatsangehörigkeit des Be-
werbers. 
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2.2. Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe muss von der für das Wahlge 
biet zum Zeitpunkt der Einreichung zuständigen Leitung unterzeichnet sein (§ 15 Ab-
satz 2 Satz 1 KWahlG). Bei anderen Wahlvorschlägen muss der Unterzeichner des 
Wahlvorschlags im Wahlgebiet wahlberechtigt sein. Aus dem Wahlvorschlag sollen 
ferner Namen, Anschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse der Vertrauensperson 
und der stellvertretenden Vertrauensperson hervorgehen. 

 
2.3. Wahlvorschläge der unter Nr. 1.3 genannten Parteien und Wählergruppen müssen 

außerdem von mindestens 190 Wahlberechtigten der Gemeinde persönlich und 
handschriftlich unterzeichnet sein (Unterstützungsunterschriften gemäß Anlage 14c 
zur KWahlO). Dies gilt nicht, wenn der bisherige Bürgermeister als Bewerber vorge-
schlagen wird. 

 
Gemeinsame Wahlvorschläge von mehreren Parteien oder Wählergruppen sind zu 
lässig. Es sind dabei jeweils alle Wahlvorschlagsträger zu benennen. Die vorgeschla-
gene Person ist hierzu in geheimer Abstimmung entweder in einer gemeinsamen Ver-
sammlung oder in getrennten Versammlungen der Wahlvorschlagsträger zu wählen. 
Ein gemeinsamer Wahlvorschlag muss von der jeweiligen für das Wahlgebiet zum 
Zeitpunkt der Einreichung zuständigen Leitung aller Wahlvorschlagsträger unterzeich-
net sein. Unterstützungsunterschriften nach dem Muster der Anlage 14c KWahlO sind 
beizubringen, wenn keiner der Wahlvorschlagsträger in der im Zeitpunkt der Wahl-
ausschreibung laufenden Wahlperiode nicht ununterbrochen in der zu wählenden 
Vertretung, in der Vertretung des zuständigen Kreises, im Landtag oder auf Grund ei-
nes Wahlvorschlags aus dem Land im Bundestag vertreten ist. 

 
Die Wahlberechtigung ist nachzuweisen. Die ordnungsgemäße Unterzeichnung mit 
dem Nachweis der Wahlberechtigung der Unterzeichner bis zum Ablauf der Einrei-
chungsfrist ist Voraussetzung für das Vorliegen eines gültigen Wahlvorschlags, es sei 
denn, der Nachweis kann infolge von Umständen, die der Wahlberechtigte nicht zu 
vertreten hat, nicht rechtzeitig erbracht werden. 

 
2.4. Muss ein Wahlvorschlag von mindestens 190 Wahlberechtigten unterzeichnet sein, 

so sind die Unterschriften auf amtlichen Formblättern nach Anlage 14c zur KWahlO 
zu erbringen. Dabei ist folgendes zu beachten: 

 

 Die Formblätter werden auf Anforderung vom Wahlleiter kostenfrei geliefert. Bei 
Anforderung der Formblätter ist die Bezeichnung des Wahlvorschlagsträgers, bei 
Parteien und Wählergruppen auch deren Kurzbezeichnung, anzugeben. Der 
Wahlleiter hat diese Angaben im Kopf der Formblätter zu vermerken. 
 

 Die Wahlberechtigten, die einen Wahlvorschlag unterstützen, müssen die Erklä-
rung auf dem Formblatt persönlich und handschriftlich unterschreiben. Die Anga-
ben zum Familiennamen, Vornamen, Tag der Geburt, zur Anschrift (Hauptwoh-
nung) sowie E-Mail-Adresse und Telefonnummer, sofern vorhanden, des Unter-
zeichners sowie der Tag der Unterzeichnung sollen vom Unterzeichner persönlich 
und handschriftlich ausgefüllt werden. Die Unterzeichnung eines Wahlvorschlags 
durch den Bewerber ist zulässig, wenn dieser in der Gemeinde wahlberechtigt ist. 

 
2.5. Dem Wahlvorschlag ist ferner beizufügen: 
 

 Die Zustimmungserklärung des Bewerbers nach dem Muster der Anlage 12c zur 
KWahlO; die Erklärung kann auch auf dem Wahlvorschlag nach dem Muster der  
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Anlage 11d zur KWahlO abgegeben werden. Dabei hat der Bewerber zu versi-
chern, dass er für keine andere Wahl zum Bürgermeister oder Landrat kandidiert. 
Die ordnungsgemäße Abgabe der Zustimmungserklärung bis zum Ablauf der Ein-
reichungsfrist ist Voraussetzung für die Abgabe eines gültigen Wahlvorschlags. 

 

 Eine Wählbarkeitsbescheinigung nach dem Muster der Anlage 13b zur KWahlO; 
die Bescheinigung kann auch auf dem Wahlvorschlag nach dem Muster der An-
lage 11d zur KWahlO abgegeben werden. 

 

 Bei Wahlvorschlägen von Parteien und Wählergruppen eine Ausfertigung der Nie-
derschrift über die Versammlung der Partei oder Wählergruppe zur Aufstellung 
des Bewerbers (Anlage 9c zur KWahlO) mit der nach § 17 Absatz 8 KWahlG vor-
geschriebenen Versicherung an Eides statt (Anlage 10c KWahlO). 

 
 

3. Wahlvorschläge für einen Wahlbezirk 
 
3.1. Der Wahlvorschlag für einen Wahlbezirk soll nach dem Muster der Anlage 11a zur 

KWahlO eingereicht werden. Er muss enthalten: 
 

 Name und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder Wählergruppe, die den Wahl-
vorschlag einreicht; Wahlvorschläge von Einzelbewerbern können durch ein 
Kennwort gekennzeichnet werden. 

 

 Familiennamen, Vornamen, Beruf, Geburtsdatum, Geburtsort, Anschrift (Haupt-
wohnung), E-Mail-Adresse und Telefonnummer sowie Staatsangehörigkeit des 
Bewerbers; bei Beamten und Arbeitnehmern nach § 13 Absatz 1 und 6 KWahlG 
sind auch der Dienstherr und die Beschäftigungsbehörde oder die Gesellschaft, 
Stiftung oder Anstalt, bei der sie beschäftigt sind, anzugeben. 

 
3.2. Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe muss von der für das Wahlge 

biet zum Zeitpunkt der Einreichung zuständigen Leitung unterzeichnet sein (§15 Ab-
satz 2 Satz 1 KWahlG). Bei anderen Wahlvorschlägen muss mindestens ein Unter-
zeichner seine Unterschrift auf dem Wahlvorschlag selbst leisten. Der Wahlvorschlag 
soll ferner Namen, Anschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse der Vertrauensper-
son und der stellvertretenden Vertrauensperson enthalten. 

 
3.3. Wahlvorschläge für einen Wahlbezirk der unter Nr. 1.3 genannten Parteien und Wäh-

lergruppen müssen ferner von mindestens 5 Wahlberechtigten des Wahlbezirkes, 
für den auch der Kandidat aufgestellt ist, persönlich und handschriftlich unterzeichnet 
sein und sollen die Angabe einer E-Mail-Adresse und einer Telefonnummer der Un-
terzeichner enthalten; dies gilt auch für Wahlvorschläge von Einzelbewerbern, es sei 
denn, dass sie in der zu wählenden Vertretung einen Sitz haben, in dem sie als Ein-
zelbewerber benannt waren und der Wahlvorschlag von Ihnen selbst unterzeichnet 
ist. Die Wahlberechtigung ist nachzuweisen. Die ordnungsgemäße Unterzeichnung 
mit dem Nachweis der Wahlberechtigung der Unterzeichnung bis zum Ablauf der Ein-
reichungsfrist ist Voraussetzung für das Vorliegen eines gültigen Wahlvorschlags, es 
sei denn, der Nachweis kann infolge von Umständen, die der Wahlvorschlagsberech-
tigte nicht zu vertreten hat, nicht rechtzeitig erbracht werden (§ 15 Absatz 2 KWahlG). 

 
3.4. Muss ein Wahlvorschlag für einen Wahlbezirk von mindestens 5 Wahlberechtigten 

unterschrieben sein, so sind die Unterschriften auf amtlichen Formblättern nach An-
lage 14a zur KWahlO zu erbringen. Dabei ist folgendes zu beachten: 
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 Die Formblätter werden auf Anforderung vom Wahlleiter kostenfrei geliefert. Bei 
der Anforderung sind die Bezeichnung der Partei oder Wählergruppe, die den 
Wahlvorschlag einreichen will, bei Einzelbewerbern das Kennwort, sowie Famili-
enname, Vornamen und Wohnort des vorzuschlagenden Bewerbers anzugeben. 
Der Wahlleiter hat diese Angaben im Kopf der Formblätter zu vermerken. 

 

 Die Wahlberechtigten, die einen Wahlvorschlag unterstützen, müssen die Erklä-
rung auf dem Formblatt persönlich und handschriftlich unterschreiben. Die Anga-
ben zum Familiennamen, Vornamen, Tag der Geburt, zur Anschrift (Hauptwoh-
nung) sowie E-Mail und Telefonnummer, sofern vorhanden, des Unterzeichners 
sowie der Tag der Unterzeichnung sollen vom Unterzeichner persönlich und 
handschriftlich ausgefüllt werden. 
 

 Für jeden Unterzeichner ist auf dem Formblatt oder gesondert eine Bescheini-
gung seiner Gemeinde nach dem Muster der Anlage 15 zur KWahlO beizufügen, 
dass er im Wahlbezirk wahlberechtigt ist. Gesonderte Bescheinigungen des Wahl-
rechts sind vom Träger des Wahlvorschlags bei der Einreichung des Wahlvor-
schlags mit den Unterstützungsunterschriften zu verbinden. Wer für einen ande-
ren die Bescheinigung des Wahlrechts beantragt, muss nachweisen, dass der Be-
treffende den Wahlvorschlag unterstützt. 

 

 Ein Wahlberechtigter darf nur einen Wahlvorschlag unterzeichnen. Hat jemand 
mehrere Wahlvorschläge unterzeichnet, so ist seine Unterschrift auf allen weite-
ren Wahlvorschlägen ungültig. Leistet ein Wahlberechtigter mehrere Unterstüt-
zungsunterschriften für verschiedenen Wahlvorschläge mit unterschiedlichem     
oder gleichem Datum, kommt es für die Gültigkeit ausschließlich auf die Reihen 
folge der Vorlage durch die Wahlvorschlagsträger bei der Gemeinde an, die die 
Wahlberechtigung bescheinigt. Gültig ist die zuerst vorgelegte Unterstützungsun-
terschrift. Die gleichzeitige Unterzeichnung einer Reserveliste bleibt unberührt. 

 

 Die Unterzeichnung des Wahlvorschlags durch den Bewerber ist zulässig. 
 

Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen dürfen erst nach Aufstellung 
des Bewerbers durch eine Mitglieder- oder Vertreterversammlung unterzeichnet 
werden. Vorher geleistete Unterschriften sind ungültig. 

 
3.5. Dem Wahlvorschlag sind ferner beizufügen: 
 

 Die Zustimmungserklärung des Bewerbers nach dem Muster der Anlage 12a zur 
KWahlO, die Erklärung kann auch auf dem Wahlvorschlag nach dem Muster der 
Anlage 11a zur KWahlO abgegeben werden. Die ordnungsgemäße Abgabe der 
Zustimmungserklärung bis zum Ablauf der Einreichungsfrist ist Voraussetzung für 
die Abgabe eines gültigen Wahlvorschlags. 

 

 Eine Wählbarkeitsbescheinigung nach dem Muster der Anlage 13a zur KWahlO; 
die Bescheinigung kann auch mit dem Wahlvorschlag nach dem Muster der An-
lage 11a zur KWahlO erteilt werden. 

 

 Bei Wahlvorschlägen von Parteien oder Wählergruppen eine Ausfertigung der 
Niederschrift über die Versammlung der Partei oder Wählergruppe zur Aufstellung 
der Bewerber mit den nach § 17 Absatz 8 KWahlG vorgeschriebenen Versiche-
rungen an Eides statt; ihrer Beifügung bedarf es nicht, soweit eine Ausfertigung 



*Zur besseren Lesbarkeit wird in dieser Bekanntmachung die männliche Form verwendet. Sie schließt alle Geschlechter gleich-
ermaßen ein. 

 

der Niederschrift und der Versicherungen an Eides statt einem anderen Wahlvor-
schlag im Wahlgebiet beigefügt ist; die Niederschrift soll nach dem Muster der An-
lage 9a zur KWahlO gefertigt sein, die Versicherung an Eides statt nach dem 
Muster der Anlage 10a zur KWahlO abgegeben werden. 

 

 Die erforderlichen Unterstützungsunterschriften nebst Bescheinigung des Wahl 
rechts der Unterzeichner, sofern der Wahlvorschlag von Wahlberechtigten des 
Wahlbezirks unterzeichnet sein muss. 

 

 Sofern sich Beamte oder Arbeitnehmer nach § 13 Absatz 1 oder 6 KWahlG be-
werben, eine Bescheinigung über ihr Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis so 
wie im Falle des § 13 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe b oder d KWahlG auch die aus-
geübte Tätigkeit, falls der Wahlleiter dies zur Behebung von Zweifeln für erforder-
lich hält. 

 

 Parteien oder Wählergruppen wie unter 1.3 genannt, haben außerdem den Nach-
weis einzureichen, dass der für das Wahlgebiet zuständige Vorstand nach demo-
kratischen Grundsätzen gewählt ist, und zwar durch beglaubigte Abschrift oder 
eine Ausfertigung der bei der Wahl gefertigten Niederschrift oder durch die schrift-
liche Erklärung mehrerer bei der Wahlhandlung anwesender Personen sowie ihre 
Satzung und ihr Programm. Darüber hinaus ist der Nachweis zu erbringen, dass 
die Namen der Vorstandsmitglieder, die Satzung und das Programm auf geeig-
nete Weise veröffentlicht sind. 

 

 Wählergruppen, die nach § 2 Absatz 1 WählGTranspG zur Rechenschaftslegung 
verpflichtet sind, haben dem Wahlvorschlag nach § 15a Absatz 1 KWahlG außer-
dem die Bescheinigung beizufügen, die ihnen der Präsident des Landtags nach   
§ 4 Absatz 2 WählGTranspG über die Vorlage ihrer Rechenschaftsberichte über 
die letzten zwei abgeschlossenen Rechnungsjahre erteilt hat. Soweit die Frist zur 
Einreichung des Rechenschaftsberichts nach § 4 Absatz 1 WählGTranspG zum 
Zeitpunkt der Einreichung des Wahlvorschlags noch nicht abgelaufen ist, ist für 
das letzte abgeschlossene Rechnungsjahr die Vorlage einer Erklärung nach        
§ 15a Absatz 2 KWahlG ausreichend, aus der sich ergibt, ob und in welcher Ge-
samthöhe die Wählergruppe in den vorangegangenen zwölf Monaten Zuwendun-
gen erhalten hat; Zuwendungen eines einzelnen Zuwenders gemäß § 2 Absatz 2 
Satz 4 WählGTranspG sind hierbei anzugeben. Die Erklärung nach § 15a Absatz 
2 KWahlG ist von der im Wahlgebiet zum Zeitpunkt der Abgabe der Erklärung zu-
ständigen Leitung der Wählergruppe zu unterzeichnen und soll nach dem Muster 
der Anlage 27 zur KWahlO eingereicht werden. 
 

 Reicht die Wählergruppe mehrere Wahlvorschläge im Wahlgebiet ein, so brau-
chen diese Nachweise nur einmal eingebracht zu werden. 

 

 Wählergruppen, die nicht zur Rechenschaftslegung nach § 2 Absatz 1 WählG 
TranspG verpflichtet sind, haben dem Wahlvorschlag eine Erklärung nach § 15a 
Absatz 2 KWahlG beizufügen, aus der sich ergibt, ob und in welcher Gesamthöhe 
sie in den vorangegangenen zwölf Monaten Zuwendungen erhalten haben; Zu-
wendungen eines einzelnen Zuwenders gemäß § 2 Absatz 2 Satz 4 WählG-
TranspG sind hierbei anzugeben. Absatz 5a Satz 3 und 4 gilt entsprechend. Für 
Einzelbewerber sind die Sätze 1 und 2 mit der Maßgabe anzuwenden, dass sich 
die Mitteilungspflicht auf Angaben über Zuwendungen beschränkt, die der Einzel-
bewerber zum Zwecke seiner Bewerbung und Wahlkampfführung von Dritten er-
halten hat. 
 



*Zur besseren Lesbarkeit wird in dieser Bekanntmachung die männliche Form verwendet. Sie schließt alle Geschlechter gleich-
ermaßen ein. 

 

 

 Erhält eine Wählergruppe nach Einreichung eines Wahlvorschlags bis zum Zeit 
punkt der Wahl eine Zuwendung, die die Bedingungen des § 2 Absatz 2 Satz 4 
WählGTranspG erfüllt, sind diese dem Wahlleiter nach § 15a Absatz 3 KWahlG 
unter Angabe des Namens und der Anschrift des Zuwenders sowie der Gesamt-
höhe der Zuwendung unverzüglich mitzuteilen. Die Erklärung ist von der im Wahl-
gebiet zum Zeitpunkt der Abgabe der Erklärung zuständigen Leitung der Wähler-
gruppe zu unterzeichnen und soll nach dem Muster der Anlage 28 zur KWahlO 
eingereicht werden. Für Einzelbewerber sind die Sätze 1 und 2 mit der Maßgabe 
anzuwenden, dass sich die Mitteilungspflicht auf Angaben über Zuwendungen be-
schränkt, die der Einzelbewerber zum Zwecke seiner Bewerbung und Wahlkampf-
führung von Dritten erhalten hat. 

 
4. Wahlvorschläge für die Reserveliste 
 
4.1. Für die Reserveliste können nur Bewerber benannt werden, die für eine Partei oder 

Wählergruppe auftreten. Die Reserveliste muss von der für das Wahlgebiet zum Zeit-
punkt der Einreichung zuständigen Leitung unterzeichnet sein. 

 
4.2. Die Reserveliste soll nach dem Muster der Anlage 11b zur KWahlO eingereicht wer-

den. Sie muss enthalten: 
 

 Name der einreichenden Partei oder Wählergruppe. 
 

 Familienname, Vornamen, Beruf, Geburtsdatum, Geburtsort, Anschrift (Haupt-
wohnung), E-Mail-Adresse, Telefonnummer sowie Staatsangehörigkeit der Be-
werber in erkennbarer Reihenfolge; bei Beamten und Arbeitnehmern nach § 13 
Absatz 1 und 6 KWahlG sind auch der Dienstherr und die Beschäftigungsbehörde 
oder die Gesellschaft, Stiftung oder Anstalt, bei der sie beschäftigt sind, anzuge-
ben. 

 
Die Reserveliste soll ferner Namen, Anschrift, Telefonnummer und E-MailAdresse 
der Vertrauensperson und der stellvertretenden Vertrauensperson enthalten. 

 
Auf der Reserveliste kann vorgesehen werden, dass ein Bewerber, unbeschadet der 
Reihenfolge im Obigen, Ersatzbewerber für einen im Wahlbezirk oder für einen auf 
einer Reserveliste aufgestellten Bewerber sein soll. 

 
4.3. Soll ein Bewerber auf der Reserveliste Ersatzbewerber für einen im Wahlbezirk oder 

für einen auf der Reserveliste aufgestellten anderen Bewerber sein (§ 16 Absatz 2 
KWahlG), so muss die Reserveliste ferner enthalten: 

 

 Den Familien- und Vornamen des zu ersetzenden Bewerbers 
 

 Den Wahlbezirk oder die laufende Nummer der Reserveliste, in dem oder unter 
der der zu ersetzende Bewerber aufgestellt ist. 

 
4.4. Reservelisten von unter Nr. 1.3 genannten Parteien und Wählergruppen müssen au-

ßerdem von mindestens 13 Wahlberechtigten persönlich und handschriftlich unter-
zeichnet sein. 

 
 
 
 



*Zur besseren Lesbarkeit wird in dieser Bekanntmachung die männliche Form verwendet. Sie schließt alle Geschlechter gleich-
ermaßen ein. 

 

4.5. Muss die Reserveliste von mindestens 13 Wahlberechtigten unterzeichnet sein, so 
sind die Unterschriften auf amtlichen Formblättern und nach dem Muster der Anlage  
14b zur KWahlO zu erbringen. Bei Anforderung der Formblätter ist die Bezeichnung 
der Partei oder Wählergruppe anzugeben. Der Wahlleiter hat diese Angaben im Kopf 
der Formblätter zu vermerken. Der Reserveliste sind für die betreffende Partei oder 
Wählergruppe und für die in ihr enthaltenen Bewerber die in § 26 Absatz 4 und 5 Satz 
1 KWahlO genannten Unterlagen beizufügen. Die Zustimmungserklärung der Bewer-
ber ist auf der Reserveliste nach dem Muster der Anlage 11 b zur KWahlO oder ein-
zeln nach dem Muster der Anlage 12 b zur KWahlO abzugeben. Einer Bescheinigung 
der Wählbarkeit bedarf es nicht, soweit Bewerber gleichzeitig für einen Wahlbezirk 
aufgestellt sind und die Bescheinigung für diesen Wahlvorschlag vorliegt oder beige-
bracht wird. Für Wählergruppen findet § 26 Absatz 5a bis 5d entsprechende Anwen-
dung. 

 
 
Die Wahlvorschläge für die Wahl des Bürgermeisters und Rates der Gemeinde Steinhagen 
sind bis spätestens zum 07.07.2025 (69. Tag vor der Wahl) um 18:00 Uhr (Ausschluss-
frist) bei der Wahlleiterin der Gemeinde Steinhagen im Rathaus, Am Pulverbach 25, 33803 
Steinhagen, im Wahlamt einzureichen. Für die Abgabe der Wahlvorschläge bitte ich, vorab 
möglichst unter der Rufnummer 05204/997-110 einen Termin mit dem Wahlamt zu vereinba-
ren. 
 
Vordrucke für die Wahlvorschläge sind im Wahlamt des Rathauses in Steinhagen oder per 
E-Mail-Anforderung unter wahlen@steinhagen.de erhältlich. 
 
Zudem wird dringend empfohlen, die Wahlvorschläge möglichst frühzeitig vor diesem 
Termin einzureichen, damit etwaige Mängel, die die Gültigkeit der Wahlvorschläge berüh-
ren, rechtzeitig behoben werden können. 
 
Steinhagen, den 21.03.2025     Gemeinde Steinhagen 
        Die Wahlleiterin 
        
 
 
 
        gez. 
        Ellen Strothenke 
         

mailto:wahlen@steinhagen.de

